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Terminhinweise

Dienstag, 4. Januar, 11 Uhr, Rathaus, Zimmer 212

Bürgermeisterin Dr. Gertraud Burkert erhält von Jürgen Partenheimer,
Aufsichtsratsvorsitzender der Münchner Bank, eine Spende in Höhe von
5.000 Euro. Mit diesem Geld werden der Jugendtreff Tröpferlbad, eine Frei-
zeitstätte für deutsche und ausländische Jugendliche, die Modellbera-
tungsstelle JADWIGA, die Opfer des internationalen Frauenhandels betreut,
und die ehrenamtliche Tätigkeit in Altenheimen unterstützt. Vertreterinnen
und Vertreter der drei Organisationen sind anwesend und berichten über
ihre Arbeit.

Mittwoch, 5. Januar, 20 Uhr, Heide-Volm, Planegg

Im Rahmen der offiziellen Inthronisationsgala des Faschingsprinzenpaares
der Würmesia Faschingsgesellschaft hält Bürgermeisterin Dr. Gertraud
Burkert die Laudatio für Willy Heide, dem dieses Jahr der „große Moris-
ke” verliehen wird. Er erhält diese Auszeichnung für sein Engagement als
langjähriger Wiesnwirt und deren Sprecher und sein großen Engagement
im sozialen Bereich und für den Tierpark Hellabrunn.

Donnerstag, 6. Januar, 10 Uhr, Marienplatz

Erster Auftritt der Schäffler im Beisein von Oberbürgermeister Christian
Ude. Alle sieben Jahre findet der Schäfflertanz auf Münchens Straßen und
Plätzen statt.

Donnerstag, 6. Januar, 12.30 Uhr,

Praterinsel, vor dem Alpinen Museum

Oberbürgermeister Christian Ude spricht zur traditionellen Zeremonie der
Gewässereinweihung für die Isar der Griechisch-Orthodoxen Metropolie
von Deutschland.

Bürgerangelegenheiten

Montag, 10. Januar, 19 Uhr,

BA-Geschäftsstelle Süd, Sitzungsraum, Implerstraße 7

Sitzung des Bezirksausschusses 6 (Sendling). Zu Beginn der Sitzung findet
eine Bürgersprechstunde mit dem Vorsitzenden Günter S. Pelkowski
statt.
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Montag, 10. Januar, 7.30 bis 8.30 Uhr

Telefonische Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 15 (Trudering -
Riem) mit dem Vorsitzenden Dr. Georg Kronawitter, Telefon 43 98 78 55.

Montag, 10. Januar, 19.30 Uhr,

Gaststätte „Schienhammer”, Großhaderner Straße 47

Sitzung des Bezirksausschusses 20 (Hadern). Zu Beginn der Sitzung fin-
det eine Bürgersprechstunde mit dem Vorsitzenden Johann Stadler statt.

Meldungen

Grundwassersituation in München:

Seit zwei Jahren fallender Wasserstand

(3.1.2005) Die derzeitige Grundwassersituation in München zeichnet sich
durch überwiegend tiefe Grundwasserspiegel aus. Aktuell sinken die
Grundwasserstände weiter. Nach dem Trockenjahr 2003 und den insge-
samt vergleichsweise geringen Niederschlägen im Verlauf des Jahres
2004, die die Defizite des Vorjahres nicht ausgleichen konnten, befinden
sich die Grundwasserstände im allgemeinen unter dem langjährigen Mit-
tel, das heißt, seit Ende 2002 / Anfang 2003 sind die Grundwasserspiegel
im gesamten Stadtgebiet generell am Fallen.
Die Ergebnisse der regelmäßigen Grundwasserstandsmessungen des
Referates für Gesundheit und Umwelt zeigen in 173 von 363 Pegeln sogar
den tiefsten Grundwasserstand seit Beginn der Messungen im Juni 2001.
Auswertungen vieler weiterer Pegelstände belegen, dass zwar die Nieder-
schläge Anfang Oktober 2004 in Pegeln mit geringem Abstand zum Grund-
wasserspiegel (Flurabstand) einen leichten Anstieg des Grundwassers
bewirkten, dieser zwischenzeitlich jedoch durch weiter sinkende Pegel-
stände deutlich unterschritten wird.
Belegt wird dieser fallende Trend auch durch Pegelbeobachtungen des Lan-
desamtes für Wasserwirtschaft in verschiedenen stadtnah gelegenen
Messstellen. So ist zum Beispiel der Pegel Allach seit Ende 2002/Anfang
2003 um 179 Zentimeter, der Pegel Obermenzing um 272 Zentimeter, der
Pegel Dornach um 214 Zentimeter und der Pegel Egling um 350 Zentimeter
abgesunken.
Als Folge der ständig sinkenden Grundwasserstände können in manchen
Stadtteilen die Wasserstände von Biotopen, Teichen, Seen und Bächen, die
vom Grundwasser gespeist werden, zurückgehen. Es ist auch möglich,
dass einige dieser Gewässer trocken fallen.
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Ebenso besteht die Möglichkeit, dass aufgrund des Grundwasserrückgan-
ges Brunnen versiegen, ggf. auch zusätzlich Leistungsverluste bei Wärm-
pumpenanlagen auftreten.
Doch wie schnell sich die Grundwassersituation ins Gegenteil kehren
kann, mussten die Bürgerinnen und Bürger in den Jahren 2000/2001 erfah-
ren. Nachdem im Jahr 1998 ein Tiefstand erreicht war, stieg der Grund-
wasserspiegel rasch an und erreichte im Herbst 2000 bzw. Anfang 2001
zum Teil Höhen, die seit über 15 Jahren nicht mehr gemessen worden
waren.
Die Grundwasserspiegelhöhe hängt in erster Linie von den Witterungsver-
hältnissen und von den hydrogeologischen Faktoren ab. Die reichen Nie-
derschläge der Jahre 1999 bis 2002 sind ebenso die witterungsbedingte
Ursache für die hohen Grundwasserstände wie die Niederschlagsarmut
der Jahre 2003/2004 für die stark gefallenen Grundwasserspiegel verant-
wortlich ist.
In München überlagern sich jährliche Grundwasserschwankungen mit
langfristigen periodischen Schwankungen, durch die im Abstand von zirka
15 bis 20 Jahren immer wieder Grundwasserhöchststände auftreten kön-
nen. Auch nach deutlich tiefen Grundwasserständen können in relativ
kurzer Zeit wieder Hochwasserstände auftreten.
Da die Grundwasserstände von den Niederschlagswasserereignissen
über einen längeren Zeitraum abhängen, gibt es keine Möglichkeit darauf
Einfluss zu nehmen.

Bilanz der Straßenreinigung für Silvester und Neujahr

(3.1.2005) Der Jahreswechsel und die damit verbundenen Feiern mit Feuer-
werk und Böllerschüssen bescherten dem Baureferat innerhalb des Vollan-
schlussgebietes der Städtischen Straßenreinigung auch dieses Mal wieder
eine Menge Arbeit: Im Innenstadtbereich (insbesondere Fußgängerzone)
und in Schwabing  fielen insgesamt 15 Tonnen Sylvestermüll an, rund um
den Friedensengel sieben Tonnen. Insgesamt wurden rund 30 Tonnen Sil-
vesterabfall von 25 Mitarbeitern der städtischen Straßenreinigung mit vier
Kehrmaschinen im Rahmen von Sondereinsätzen beseitigt. Während in
der Innenstadt und in Schwabing der Sondereinsatz von 4 Uhr morgens
bis mittags lief, standen die Mitarbeiter der städtischen Straßenreinigung
am Friedensengel bereits ab 0.30 Uhr bereit, damit der Straßenverkehr ab
4 Uhr früh wieder ungestört fließen konnte. Mit den folgenden satzungs-
gemäßen Reinigungsarbeiten wurden die verbliebenen Reste im Laufe des
Sonntags und mit der Reinigung am Montag weitestgehend beseitigt.
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Die Hundesteuer 2005 wird fällig

(3.1.2005) Das Kassen- und Steueramt erinnert alle Münchner Hundehalter
daran, dass die für 2005 zu entrichtende Hundesteuer am 15. Januar fällig
wird. Sofern Sie am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen, wird die For-
derung zum Fälligkeitstag abgebucht.
 Es wird darauf hingewiesen, dass im Stadtgebiet der Landeshauptstadt
die Hundesteuersatzung vom 18. Dezember 1996 in der Fassung der Be-
kanntmachungen vom 18. Dezember 2000 (MüABl. S. 566) und 10. Januar
2003 (MüABl. S. 24) gilt. Sie enthält eine Reihe von Bestimmungen, die
von allen Hundehaltern zu beachten sind:
Anmeldung, Abmeldung

- Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wo-
chen, nachdem er ihn aufgenommen hat oder – wenn der Hund ihm
durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist –
innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund vier Monate alt gewor-
den ist, bei der Landeshauptstadt München – Kassen- und Steueramt –
anzumelden.

- Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde ist der
Hund innerhalb von zwei Wochen nach Zuzug anzumelden.

- Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er
ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, nachdem ihm der Hund ab-
handen gekommen oder verendet ist oder nachdem der Halter aus der
Landeshauptstadt München weggezogen ist, beim Kassen- und Steuer-
amt unter Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung abzumelden.

Als Hundehalter gilt, wer einen Hund im eigenen oder im Interesse seiner
Haushaltsangehörigen aufgenommen hat. Halten mehrere Personen in
einem Haushalt einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.
Hundesteuersatz

Die Hundesteuer beträgt einheitlich für jeden gehaltenen Hund 76,80 Euro.
Kampfhunde werden mit einem Satz von 613,80 Euro besteuert.
Anlegen einer Hundesteuermarke

Zur Kennzeichnung eines angemeldeten Hundes gibt das Kassen- und
Steueramt bei der Anmeldung des Hundes ein Hundezeichen aus. Der
Hundehalter darf seinen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines um-
friedeten Grundbesitzes nur mit dem sichtbar befestigten gültigen Hunde-
zeichen umherlaufen lassen.
Durchführung von Kontrollen

Zur Überprüfung der Hundehaltungen und zur allgemeinen Aufnahme des
Hundebestandes kann die Stadt Kontrollen durchführen und Auskünfte
von Beteiligten und anderen Personen einholen. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Kassen- und Steueramtes überprüfen im Außendienst in Zu-
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sammenarbeit mit anderen Dienststellen, ob die Münchner Hundehalter
ihren Hund bei der Steuerbehörde der Stadt angemeldet haben.
Was passiert bei Verstößen gegen die Hundesteuersatzung ?

Bei Missachtung der Vorschriften kann ein Verwarnungsgeld erhoben, in
schwerwiegenden Fällen ein Bußgeld verhängt werden. In besonders
schweren Fällen können Verstöße als Vergehen mit Freiheits- oder Geld-
strafe geahndet werden.
Erhebung der Hundesteuer

Gemäß Art. 12 Abs.1 Satz 1 Kommunalabgabengesetz können die Ge-
meinden in Bescheiden über Abgaben, die für einen Zeitabschnitt erhoben
werden, bestimmen, dass diese Bescheide auch für die folgenden Zeitab-
schnitte gelten. Die Landeshauptstadt München macht aus Gründen der
vereinfachten Abgabenerhebung von diesem Recht Gebrauch.
Auskünfte

Wenn Sie einen Hund anmelden wollen oder weitere Informationen zur
Hundesteuer wünschen, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Kassen- und Steueramtes, Herzog-Wilhelm-Straße 11,
80331 München, unter den Rufnummern 2 33-2 05 42 oder 2 33-2 62 97.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kassen- und Steueramt haben
gleitende Arbeitszeit. Telefonisch sind die Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr , und am Freitag von
9 bis 12.30 Uhr zu erreichen.
Für ein sauberes München

In München gibt es mehr als 27.000 Hunde. Sie produzieren täglich minde-
stens sechs Tonnen Hundekot. Was die meisten Hundebesitzer nur allzu
oft übersehen: Sie selbst sind verpflichtet, den Schmutz ihrer Tiere zu be-
seitigen.
Die oft verbreitete Meinung der Hundehalter, die Hundesteuer werde zur
Beseitigung des Hundekots erhoben, ist falsch. Die Hundesteuer dient
ebenso wie die übrigen kommunalen Steuern der Finanzierung des allge-
meinen Haushalts der Stadt.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Montag, 3. Januar 2005

Rudi-Sedlmayer-Sporthalle

Anfrage Stadtrat Mario Schmidbauer (CSU) vom 26.10.2004

Antwort Schul- und Kultusreferat:

Zu Frage 1:

Wurde die Halle nach ihrer Schließung für Fremdveranstaltungen vermietet?

Antwort:

Bis auf die am 5./6.11.2004 stattgefundene „Rock’n’Roll-Weltmeister-
schaft” mit „World Cup Boogie Woogie” wurde die Halle nach ihrer Schlie-
ßung nicht vermietet.

Zu Frage 2:

Wie viele Veranstaltungen fanden in den Jahren 2003 und 2004 statt?

Antwort:

Siehe Antwort zu Frage 1.

Zu Frage 3:

Wie hoch waren die Einnahmen in den Jahren 2003 und 2004.

Antwort:

Für die Veranstaltung am 5./6.11.2004 wurde mit dem Veranstalter ein
Pauschalbetrag vereinbart, der alle für die Veranstaltung entstehenden
Unkosten abdeckt.

Zu Frage 4:

Wie hoch waren die Kosten seitens der Verwaltung für die Veranstaltungen?

Antwort:

Für die Veranstaltung am 5./6.11.2004 wurden im Vorfeld Kosten i. H. v.
9.000 Euro bis  11.000 Euro geschätzt. Genaue Zahlen liegen noch nicht
vor, da die entsprechenden Rechnungen zur Zeit noch nicht vorliegen.
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Zu Frage 5:

Gibt es bereits Anfragen oder Gespräche mit Interessenten für das Jahr
2005?

Antwort:

Der Veranstalter der Rock’n’Roll-Weltmeisterschaft 2004 hat bereits für die
Durchführung einer Tanzveranstaltung im Jahr 2005 angefragt.

Daneben liegen Anfragen der h+s veranstaltungen GmbH sowie der h+s
locations vor. Letztere beabsichtigt, die Rudi-Sedlmayer-Halle für eine vier-
tägige Firmenveranstaltung im Mai 2005 anzumieten. Die Fa. h+s veran-
staltungen GmbH hat sich noch nicht näher zu ihren Plänen geäußert.

Die Bürgerversammlung des 7. Stadtbezirks Sendling-Westpark hat am
17.11.2004 eine Empfehlung zur weiteren Nutzung der Halle beschlossen.
Im Rahmen der beschlussmäßigen Behandlung wird der Stadtrat ausführ-
lich über die Thematik informiert.

Die weitere Vermietung der veralteten Rudi-Sedlmayer-Halle ist mit einer
Vielzahl von technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Problemen ver-
bunden. Es konnte deshalb noch keine Entscheidung über die mittel- und
langfristige Verwendung der Halle getroffen werden. Geplant ist eine zeit-
lich befristete Zwischennutzung für ca. 3 Jahre, für die über eine Aus-
schreibung ein geeigneter Betreiber gesucht werden soll. Zur Erarbeitung
des Ausschreibungstextes sind umfangreiche Vorbereitungen und insbe-
sondere Kostenermittlungen erforderlich, die derzeit durchgeführt werden.
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Brechen die Stadtwerke die Versprechungen an ihre Rentner?

Anfrage Stadtrat Marian Offman (CSU) vom 19.11.2004

Antwort Dr. Reinhard Wieczorek, Referent für Arbeit und Wirtschaft:

Die von Ihnen angesprochene Angelegenheit fällt nach dem Gesellschafts-
vertrag in die Zuständigkeit der Geschäftsführung der Stadtwerke Mün-
chen GmbH. Zur Beantwortung Ihrer Anfrage darf daher im Folgenden die
Antwort der Stadtwerke München GmbH zitiert werden.

Frage 1:

Aufgrund welcher Regelungen, Vereinbarungen und Beschlüsse wurde den
Stadtwerke-Rentnern ein Werktarif zugebilligt?

Frage 2:

Wann wurde diese Vereinbarung getroffen?

Frage 3:

Welche Vereinbarungen wurden bei der Privatisierung der Stadtwerke ge-
troffen?

Frage 4:

Was wurde bezüglich der Rentner vereinbart, die zum Privatisierungszeit-
punkt bereits in Rente waren?

Frage 5:

Wie stellt sich die aktuelle Rechtslage dar?

Frage 6:

Ist es richtig, dass es aktuell für Strom und Gas unterschiedliche Regelun-
gen gibt?

Antwort der Stadtwerke München GmbH:

„Im Zusammenhang mit der Gründung der Stadtwerke München GmbH
ist im Jahr 1998 in einem sog. Personalüberleitungs-Tarifvertrag unter an-
derem die Fortgeltung der Regelungen über die verbilligte Abgabe von
Strom an ehemalige Mitarbeiter (Werktarif) festgelegt worden. Dieser Per-
sonalüberleitungs-Tarifvertrag ist dann später unter dem ausdrücklichen
Ausschluss jeder Nachwirkung durch einen einvernehmlichen Aufhebungs-
tarifvertrag beendet worden. Damit ist auch formal die Rechtsgrundlage
zur Gewährung des Werktarifes für ehemalige Mitarbeiter entfallen.
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Wegen der Markt- und Wettbewerbsentwicklung im Stromsektor hatten
die SWM im Jahr 2003 begonnen, die verbilligte Abgabe von Strom an
ehemalige Mitarbeiter den geänderten Gegebenheiten anzupassen. Diese
Vergünstigung stellt eine sog. freiwillige soziale Leistung des ehemaligen
Arbeitgebers dar, die widerrufbar ist. Der Werktarif ist dann mit einer Aus-
lauffrist von einem Jahr und einer Bonuszahlung den ausgeschiedenen
Mitarbeitern gegenüber nicht mehr weiter gewährt worden. Aktiv beschäf-
tigte Mitarbeiter der SWM erhalten weiterhin den verbilligten Werktarif
aufgrund einer Betriebsvereinbarung.

Hintergrund der vorliegenden Anfrage sind mehrere Klageverfahren ehe-
maliger Mitarbeiter der SWM vor dem Arbeitsgericht München. In einem
Fall hatte ein seit dem Jahr 1994 im Ruhestand befindlicher Mitarbeiter
des früheren Eigenbetriebs Stadtwerke München eine Klage auf Fortge-
währung des Werktarifs erhoben. Das Arbeitsgericht hat hier aber zwi-
schenzeitlich die Klage abgewiesen. In seinem kürzlich vorliegenden Urteil
stellte es fest, dass für die weitere verbilligte Strombelieferung an den
ehemaligen Mitarbeiter der SWM ‚keine Rechtsgrundlage ersichtlich ist‘
und darüber hinaus ‚eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes‘
ausscheidet. Die Auffassung der SWM wurde demnach schon in der
1. Instanz bestätigt. Da die gerichtlichen Klagen der übrigen Mitarbeiter
noch anhängig sind, können wegen dieser schwebenden Verfahren im Ein-
zelnen keine weiteren Angaben zum Klagegegenstand gemacht werden.”
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